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wir ns mehr oder weniger 3u vergewiſſern vermögen, ob wir allen
von ott geſtellten Anforderungen und Bedingungen Genüge geleiſtet
0  en Wir haben alle Urſache, ott für dieſe néertitudo zu danken;
ſie bewahrt uns vor verderblicher Sorgloſigkeit und leichtſinniger
Vermeſſenheit, dem glaubensſtolzen Schlendrian wird eun Riegel vor
geſchoben und die prahleriſche Zuverſicht eingedämmt (Pohle).Y)

Nachdem der Pönitent jedoch das Seinige geta hat, Uum ſich
mit ott auszuſöhnen, ſoll ETL ſich mit ruhigem Gewiſſen der be
ängſtigenden Gedanken entſchlagen und vertrauensvoll mn die Zu⸗
kunft ſchauen

Zur Klarſtellung des Fragepunktes emerke ich noch, daß ich
In den vorſtehenden Ausführungen einen Sünder Iim Auge hatte, der
ſich Iun ungewöhnlicher Weiſe 277 vergangen hatte, jahrelang,
und der jetzt trotz der Beichten eL Raſt noch ühe hat Wird
9⁷ aber von ewiger ur geplagt 0b COonfessiones peractas
deren Gültigkeit oder efinde ſich in ſteter ng zu ſündigen,
ſo gelten für den Konfeſſariu ſelbſtredend die regulae PpO Scrupulosis.

Stift St Florian. Gſpann
III Wie vei rei der titulus coloratus?) Kaplan

mmachu vergißt, daß ſeine Jurisdiktion 0  n iſt und ahr
fort, zu abſolvieren. Inne geworden, daß die Zeit, auf die ſeine Voll
macht autete, abgelaufen ſei, fürchtet für die Gültigkeit der bisher
erteilten Abſolutionen. Was iſt hierüber ſagen?

Die A.

ꝗ

Urisdiktion iſt zur Gültigkeit, nicht bloß zur Erlaubtheit
der Lo  rechung notwendig; elbſt II articulo mortis 0 emn
rieſter keine Gewalt loszuſprechen, ſie nicht eben für dieſen
Fall von der Kirche jedem rieſter gegeben waäre Sogar die
Approbation iſt nach dem Tridentinum zur gültigen Abſolution
nötig; dies wird mit Recht von den Theologen ſo ausgelegt, daß
die I eben jedem Prieſter die Jurisdiktion, alls ETL ſie lus
irgend einem Titel beſitzen b  &, annulliert, nicht die L⸗
bation, die ſich 1uris CCClesiastici iſt, mit ihr verbunden iſt
Ein Prieſter ohne Y  Urisdiktion gleicht einem Offizier, der zwar den
Titel und den Charakter eines ſolchen beſitzt, aber keiner Heeres—
abteilung vorgeſetzt wurde, die befehligen könnte; einem Juriſten,
der zwar die vorgeſchriebenen Staatsprüfungen beſtand, aber noch
nicht zum Richteramte zugelaſſen wurde und darum keine Richter⸗
ſprüche en kann. So iſt der Prieſter durch die Ordination zwar
befähigt, iudex animarum beſtellt zu werden; aber EL wird erſt
Duh die Jurisdiktion ein olcher

iche Verkennung des enſchen dazu, den eG des Dogmas 3U ſuchen, „die
1 Es gehört die ganze Verbohrtheit der 80⁴ Hdes ehre und eimne gänz⸗

Friedloſigkeit, die hier übrig bleibt, ur die Sakramente, die äſſe, den Kultus
und die Anleitung 3u myſtiſch⸗mönchiſchen Exerzitien —  —.— 3u beſchwich—
tigen, teils 3u erregen“ arna Adolf, Dogmengeſchichte III, 617)
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un lehren aber die Theologen einſtimmig, die Kirche „ſuppliere“die fehlende ꝗ

Urisdiktion In gewiſſen Fällen. (Ausdrücklich erklärt hat
ES die 2— nie Es iſt nur eine Konkluſion.) 4es iſt aber der
Fall, wenn eS ſich den Inhaber eines Amtes handelt, mit dem
die Jurisdiktion ordentlich verbunden iſt, und das eines
geheimen Fehlers Nulllter übertragen wurde, da die 1 durchihre irritierenden Geſetze einigermaßen ſelbſt Urſache der Ungültig⸗keit des Beſitzes des Amtes und der dadurch bedingten Jurisdiktion
iſt, vorausgeſetzt, daß der Seelſorger vom größten eil der Gemeinde
als rechtmäßig betrachtet wird. Ein Hilfsprieſter iſt nun zwar aktiſchimmer Im Beſitze der Jurisdiktion; ſie gehört aber nicht ordentlich
3u ſeinem Amte, wie dies beim Pfarrer wohl der Fall iſt; Schreiberdieſes ind bekannt, der Biſchof nUuL die Approbation gibtnd * dem Pfarrer überläßt, ſeine Kapläne 3u jurisdiktionieren.Der Pfarrer iſt auch nicht gehalten, ſeine Kapläne zum Beichthören
3u verwenden; ETL kann ſie anſtellen, ETL will, zur Schule,Verſehgängen, Aſſiſtieren, Predigen, Taufen, Kopulationen, und ſichden Beichtſtuhl ſelbſt reſervieren. Alſo liegt mindeſtens kein ſichererund verläßlicher itulus COloratus vor; die 55 iſt hier nichtdurch ein irritierendes Eſe Miturſache anl Fehlen der Jurisdiktion.
Auch daß dieſelbe einmal Tteilt war, iſt kein Scheintitel; denn ein
abgelaufener Jurisdiktionsbogen kann ebenſowenig als Scheintitelgelten Vie eine früher eſchehene Pfarrinveſtition Im Falle der
Reſignation.

Gültig önnen die Abſolutionen des Symmachus nur dann
ſein, wenn der GTTOT COommunis llein genügender Grund iſt, wes
halb die1 die Jurisdiktion fallweiſe ſuppliert, Hdeles pereantDie Sentenz iſt begründet und von vielen Theologen angenommen,aber minder Er als die 7

Wa immachu 3u tun? Es wäre unklug, die Pönitentenaufzuklären. Sie ind durch den mpfang der Kommunion IM gutenGlauben entweder mediante (COnhtritione oder Drobabilius ſchonattritione gerechtfertigt; bis ſie zurückkommen, wird EL ſie zur Reue
über alle chweren Sünden ihres Lebens bewegen und abſolvieren;haben ſie anderswo gebeichtet und die unwiſſentlich ungültigen Beichtenni wiederholt, ſo ind ſie auch gerechtfertigt. Bis unt Ein
treffen der 0  ma wird Symmachus unlt den Beichtſtuhlmeiden; geht dies nicht 0 ſo geben viele Autoren (Contra alios)ihm mit Grund das Recht, die von der Kirche ſupplierte Juris⸗
diktion abſichtlich nd freiwillig gebrauchen. Nur muß ELr um
Gewiſſen von der Richtigkeit dieſer Sentenzmeinung überzeugt ſein

Im Anſchluſſe den Kaſus möchte ich einige Wor über die
Schismatiker verlieren. Es nicht Theologen (und Miſſionären),die eine Supplierung der Jurisdiktion bei ihnen annehmen, ſobalddie große des einfachen Volkes, das bona Hde ſein mag und
Arum zur anima. enn auch nicht zum 15  en COTPUS Christi
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gehört, ſie un ihrem 9 Glauben als ihre wirklichen Seelenhirten
betrachtet. Und das Am ſo mehr, weil ihnen nach allgemeinem Ur
teile der auch die Delegation zur Spendung der Firmung
mit Usnahme einiger Gegenden, wo auch die Unierten ſie nicht haben)
beläßt. Hier iſt in der Tat die Annahme des itulus COloratus nicht
unbegründet, wenn auch ſehr unſicher. Auch beim ſchismatiſchen
Hilfsprieſter waäre die Jurisdiktionierung durch den Biſchof
ein Scheintitel, denn ſie iſt ein Jurisdiktionsakt. Sie wird Iun der
griechiſchen (unierten und ſchismatiſchen) 1 uſuell bei der
Ordination ſelbſt vorgenommen, die dort immer auch auf den
Tiſchtitel einer beſtimmten 1 geſchi ſt ieſe Darlegung
begründet, dann iſt ein ſolcher Hilfsprieſter eher durch einen
Scheintitel fa

Elſe jurisdiktioniert als der lateiniſche, deſſen
Jurisdiktionsbogen einfach abgelaufen iſt und der darum eher
propter Solum CTrOTE fa

eiſe jurisdiktioniert ſein
kann, denn die Jurisdiktionierung des Schismatikers, obſchon an ſich
ungültig, war nicht zeitlich beſchränkt und wurde (in hyPO-
thesi) nicht vom Biſchof zurückgenommen. Allerdings waären bei
dieſer Annahme Schismatiker Iun eſſerer Lage als die lateiniſchen
Katholiken; aber das iſt bei anderen Geſetzen, rückſichtlich der

tridentiniſchen Form der Eheſchließungen, auch der Fall, und dann
iſt * 10 noch nicht ausgeſchloſſen daß auch bei den Lateinern der
bloße ETTOT (cOonamunis eine Supplierung der Jurisdiktion ewirkt.
Eine Schwierigkeit liegt vor n dem Falle, daß nach der Trennung
von Rom die Abgrenzung der Stumer und Pfarreien und Omi
des Jurisdiktionsterritoriums etwa geändert wurde; doch fällt dies
ebenſowenig ins Gewicht wie der Scheintitel eines parochus intrusus.
da auch die rſprün Ui Stumer und Pfarreien der
Kirchenſpaltung Nu mehr eine materielle Einheit darſtellen; falls
bei dieſen der Scheintitel anwendbar iſt, ſo gilt EL auch für die

Territorien. Es iſt alſo fraglich, ob man bei Ausſöhnung
von bisher Im guten Glauben befindlichen Schismatikern auf eine
Generalbeicht dringen muß würde die Beicht nuLr deshalb
notwendig ſein, weil die 0  en die Beichte mit beiſpielloſer Ungenauig⸗
keit abzunehmen pflegen.

len Honorius Rett M.
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In betreff der des Bußſakramentes wurde bekanntlich In den
letzten Jahren wieder heftig geſtritten. u Seite der Katholiken S


